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L e i t s a t z :  
 
Trüffelpralinen (Mehrfachslogan) 
 
1. Die Erste Richtlinie des Rates der EG Nr. 89/104 (Markenrichtlinie) und das zur 
Umsetzung der Richtlinie erlassene Markengesetz enthalten - anders als das Patentgesetz 
mit § 34 Abs. 5 - keine Vorschrift, welche die fehlende Einheitlichkeit als Eintragungs-
hindernis normiert. Daher stellt die Einheitlichkeit eines Zeichens kein zulässiges Kriterium 
bei der Prüfung der Schutzfähigkeit dar. 
 
2. Einer komplexen Gesamtwortfolge, die aus mehreren Slogans ohne ersichtlichen 
Zusammenhang besteht, fehlt regelmäßig die Unterscheidungskraft, weil der Verkehr an 
entsprechende Mehrfachslogans als Kennzeichnung nicht gewöhnt ist. 
 
3. Der Wortfolge 
 

Die Vision: EINZIGARTIGES ENGAGEMENT IN TRÜFFELPRALINEN 
Der Sinn: Jeder weiß WAS wann zu tun ist und was NICHT zu tun ist 
Der Nutzen: Alle tun das RICHTIGE zur richtigen Zeit 

 
fehlt die Unterscheidungskraft in Bezug auf verschiedene Waren und Dienstleistungen der 
Klassen 30, 35 und 42, auch wenn sich ein waren- und dienstleistungsbeschreibender 
Zusammenhang nicht oder nicht in Bezug auf alle drei in der angemeldeten Marke 
enthaltenden Slogans herstellen lässt. 
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